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1. Änderung der 

Benutzungs- und Entgeltordnung 

für 

die Vermietung 

von 

Räumen und Sachen 

aus dem Eigentum 

der Gemeinde Geisleden 

 

 

 



Aufgrund der §§ 2 Abs. 1 und 18 Abs. 2 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. April 2018 (GVBl. S. 74), erlässt die 
Gemeinde Geisleden folgende Benutzungs- und Entgeltordnung über die Vermietung 
von gemeindeeigenen beweglichen Sachen: 
 

 
§ 1 – Änderungen  
 

 
1. Benutzungsordnung 

 
Der § 1 – „Vermietung von Räumen und Sachen“  
 
Abs. 1 – erhält nachstehende neue Fassung: 

 

(1) In der Gemeinde Geisleden können Räume und Sachen aus dem Eigentum der 
Gemeinde Geisleden auf schriftlichen Antrag von Vereinen, Verbänden, Organisationen, 
Körperschaften sowie Privatpersonen und Gewerbetreibenden überlassen werden. 
Eine Überlassung des Gemeindesaales und der Gastraum an politische Parteien und 
Vereinigungen ist nicht zulässig. 
 
sowie 
 

 Abs. 2 – erhält nachstehende neue Fassung:  
 

(2) Nachfolgende Räume können zur täglichen Benutzung überlassen werden. 
 

a) Begegnungszentrum/Jugendclub „Am Berge“ 1 
b) Gemeindesaal, Küche und Gaststube   Steingasse 1 
 

2. Entgeltordnung 
 

Der § 3 – erhält nachstehende neue Fassung: 
 

(3)  Folgende Entgelte werden festgesetzt: 
 
a) Begegnungsstätte / Jugendclub „Am Berge 1“  30,00 € 

b) Gemeindesaal mit Küche   „Steingasse 1“           120,00 € 

c) Gemeindesaal ohne Küche   „Steingasse 1“           100,00 € 

d) Gastraum       80,00 €   

  

§ 2 – Fortbestand  
 
 

Alle anderen Festlegungen in der Benutzungs- und Entgeltordnung für die Vermietung von Räumen 
und Sachen aus dem Eigentum der Gemeinde Geisleden vom 13. September 2011 bleiben 
unverändert. 
 

 
 
 



§ 3 – Inkrafttreten  
 
Die 1. Änderung der Benutzungs- und Entgeltordnung für die Vermietung von Räumen und Sachen 
aus dem Eigentum der Gemeinde Geisleden, tritt am 01. Januar 2019 in Kraft. 
 
 
 
37308 Geisleden, den 27. November 2018 
 
Gemeinde Geisleden  
 
 
Dr. Frant   
Bürgermeisterin 

 


